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1. RWE Assetservice Hochspannung  
            Schreiben vom 15.10.2009 
 
Die RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice 
GmbH, Asset-Service Hochspannungsnetz teilt 
mit, dass die 110-kV-Hochspannungs-
freileitung Herzogenrath-Heinsberg, Bl. 0231, 
Maste 71 bis 73, zwischenzeitlich demontiert 
worden sei. 
 
In diesem Zusammenhang werde jedoch 
darauf hingewiesen, dass die Fundamente nur 
bis zu einer Tiefe von etwa 1,00 m unter 
Gelände demontiert worden seien. 
 
Zur Information sei ein Lageplan im Maßstab 
1:2000 beigefügt. In diesem Lageplan seien 
die ehemaligen Maststandorte eingetragen. 
 

 
 
 
Die genannten Fundamentreste befinden sich 
außerhalb des Plangebietes. 

 
 
 
Die Anregung führt zu keiner Änderung des 
Bebauungsplanentwurfes. 

2. Bezirksregierung Arnsberg 
 Schreiben vom 03.11.2009 
 
Das Plangebiet sei von Grundwasser-
absenkungen betroffen. Diese würden noch 
über einen längeren Zeitraum wirksam 
bleiben. Nach Beendigung der bergbaulichen 
Sümpfungsmaßnahmen sei ein Wieder-
anstieg des Grundwassers zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
als auch bei einem späteren Wiederanstieg 
seien hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich.  
 

 
 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg schlägt nicht 
vor, in welcher Weise die Planung den Hinweis 
auf wechselnde Grundwasserpegel zu 
berücksichtigen hat, sondern empfiehlt, eine 
Anfrage an die RWE Power AG zu stellen.  
Hinsichtlich der Stellungnahme der RWE 
Power AG wird auf die Ausführungen unter Nr. 
3 verwiesen.  
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird 
auf die Bodenbeschaffenheit hingewiesen. (s. 
Nr. 3 dieser Abwägungsvorlage) 
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Die Änderungen der Grundwasserflurabstände 
sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen 
sollten bei Planungen und Vorhaben 
Berücksichtigung finden. Es wird empfohlen, 
eine Anfrage an die RWE Power AG zu 
stellen. 
 
Der Bereich des Plangebietes sei von durch 
Sümpfungsmaßnahmen des Braun-
kohlenbergbaus bedingten Grundwasser-
absenkungen sowohl im "Oberen 
Grundwasserstockwerk" wie auch in tiefer 
liegenden Stockwerken betroffen. Nach den 
hier vorliegenden Unterlagen 
(Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2008) 
lägen die Absenkungsbeträge bzgl. des 
"Oberen Grundwasserstockwerks" derzeit bei 
ca. - 4,0 m bis - 6,0 m. Die 
Grundwasserabsenkungen würden, bedingt 
durch den fortschreitenden Betrieb der 
Braunkohlentagebaue, noch über einen 
längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine 
Zunahme der Beeinflussung der 
Grundwasserstände im Planungsgebiet in den 
nächsten Jahren sei nach heutigem 
Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner 
sei nach Beendigung der bergbaulichen 
Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasser-
wiederanstieg zu erwarten.  
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
als auch bei einem späteren Grund-
wasseranstieg seien hierdurch bedingte 
Bodenbewegungen möglich. Die Änderungen 

 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund ausreichender Flurabstände wäre ein 
Anstieg des Grundwassers unproblematisch. 
Es ist jedoch sinnvoll, die Begründung und den 
Umweltbericht um einen Hinweis auf die 
aufgeführten Sachverhalte zu ergänzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 97 Tripsrath, Eiseder Hof  
wird unter 8. Bodenbeschaffenheit und der 
Umweltbericht  zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 97 wird unter Punkt 
2.1.2, Schutzgut Boden, wie folgt ergänzt: 
 
Das Plangebiet ist von durch 
Sümpfungmaßnahmen des Braunkohleberg-
baus bedingten Grundwasserabsenkungen 
betroffen. Die Grundwasserabsenkungen 
werden, bedingt durch den fortschreitenden 
Betrieb der Braunkohletagebaue, noch über 
einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. 
Eine Zunahme der Beeinflussung der 
Grundwasserabstände im Planungsgebiet in 
den nächsten Jahren ist nach heutigem 
Kenntnisstand nicht auszuschließen. Nach 
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungs-
maßnahmen ist ein Grundwasser-
wiederanstieg zu erwarten. Dieser wäre 
aufgrund ausreichender Flurabstände unprob-
lematisch. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
als auch bei einem späteren 
Grundwasseranstieg sind hierdurch bedingte 
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der Grundwasserflurabstände sowie die 
Möglichkeit von Bodenbewegungen sollen bei 
Planungen und Vorhaben Berücksichtigung 
finden. Es werde empfohlen eine Anfrage an 
die RWE Power AG zu stellen. 
 

Bodenbewegungen zu erwarten. 
 
Die Bauherren haben in eigener Ver-
antwortung für eine ausreichende Gründung 
des Gebäudes zu sorgen. 
 
 
 

3. RWE Power AG 
 Schreiben vom 10.11.2009 
 
Es wird entsprechend der Stellungnahme vom 
Nov. 2003 zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes 97 darauf hingewiesen, 
dass die Bodenkarte des Landes Nordrhein-
Westfalen, Blatt L5102 in einem Teil des 
Plangebietes , Böden ausweise, die humoses 
Bodenmaterial enthalten. 
Humose Böden seien empfindlich gegen 
Bodendruck und im Allgemeinen kaum 
tragfähig. Erfahrungsgemäß wechselten die 
Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer 
Verbreitung und Mächtigkeit, so dass selbst 
bei einer gleichmäßigen Belastung diese 
Böden mit unterschiedlichen Setzungen 
reagieren können. 
Dieser Teil des Plangebietes sei daher wegen 
der Baugrundverhältnisse gemäß § 9 Abs. 5 
Nr. 1 BauGB durch eine Umgrenzung 
entsprechend der Nr. 15.11 der Anlage zur 
Planzeichenverordnung als Fläche zu 
kennzeichnen, bei deren Bebauung ggf. 
besondere bauliche Maßnahmen, 
insbesondere im Gründungsbereich, 

 
 
 
Der herangezogene § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB 
gibt - wie auch keine andere Vorschrift - die 
Kennzeichnungspflicht nicht her. Hier heißt es: 
„Im Bebauungsplan sollen Flächen 
gekennzeichnet werden, bei deren Bebauung 
besondere bauliche Vorkehrungen wegen 
äußerer Einwirkungen oder bei denen 
besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten erforderlich sind.“ 
Äußere Einwirkungen in diesem Sinne sind z. 
B. von Straßen ausgehende Lärmimmissionen, 
von Gewerbebetrieben ausgehende 
Luftverunreinigungen oder auch 
Erschütterungen; nicht hierunter fällt eine 
vermeintlich geringe Standfestigkeit des 
Bauuntergrundes. Auch eine Einwirkung durch 
Naturgewalten ist durch humoses 
Bodenmaterial nicht gegeben. Solche 
Einwirkungen sind z. B. Hochwasser, 
Erdrutsche, Steinschlag usw. 
In § 9 Abs. 5 BauGB sind die 
Kennzeichnungsmöglichkeiten und -pflichten 
abschließend geregelt. Eine sich außerhalb 

 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Die Begründung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 97 Tripsrath, Eiseder Hof  
wird unter 8. Bodenbeschaffenheit  wie folgt 
angepasst: 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange weist die 
RWE Power AG darauf hin, dass die 
Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen 
in einem Teil des Plangebietes Böden 
ausweise, die humoses Bodenmaterial 
enthalten würden. Humose Böden seien 
empfindlich gegen Bodendruck und im 
Allgemeinen kaum tragfähig. Erfahrungs-
gemäß würden die Bodenschichten in ihrer 
Verbreitung und Mächtigkeit auf kurzer Distanz 
wechseln, so dass selbst bei gleichmäßiger 
Belastung diese Böden mit unterschiedlichen 
Setzungen reagieren könnten. 
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erforderlich sind. 
  
Hier seien die Bauvorschriften der DIN 1054 
“Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- 
und Grundbau” und der DIN 18 196 “Erd- und 
Grundbau; Bodenklassifikation für 
bautechnische Zwecke” sowie die 
Bestimmungen der Bauordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu beachten. 
 
 
 

des geltenden Rechts bewegende 
Kennzeichnung sollte vermieden werden. Die 
Bauherren haben in eigener Verantwortung für 
eine ausreichende Gründung des Gebäudes 
zu sorgen. 
 
Ein entsprechender Hinweis auf die 
Stellungnahme sollte unter Punkt 7, 
Bodenbeschaffenheit, in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
Zusätzlich sollte im Umweltbericht unter Punkt 
2.1.2, Schutzgut Boden, auf diesen 
Sachverhalt hingewiesen werden. 
 
 

Der Umweltbericht zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 97 Tripsrath, Eiseder Hof  
wird unter 2.1.2 Schutzgut Boden wie folgt 
ergänzt: 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange weist die 
RWE Power AG darauf hin, dass die 
Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen 
in einem Teil des Plangebietes Böden 
ausweise, die humoses Bodenmaterial 
enthalten würden. Humose Böden seien 
empfindlich gegen Bodendruck und im 
Allgemeinen kaum tragfähig. Erfahrungs-
gemäß würden die Bodenschichten in ihrer 
Verbreitung und Mächtigkeit auf kurzer Distanz 
wechseln, so dass selbst bei gleichmäßiger 
Belastung diese Böden mit unterschiedlichen 
Setzungen reagieren könnten. 
 

4. Kreis Heinsberg 
 Schreiben vom 10.11.2009 
 
Die Untere Landschaftsbehörde bemängelt, 
dass Art und Weise des externen Ausgleiches 
für den Eingriff in Natur und Landschaft nicht 
aus den Unterlagen hervorgingen. 
 
Daher sei eine abschließende Stellungnahme 
der Unteren Landschaftsbehörde derzeit nicht 
möglich. Sofern geeignete Flächen zur 
Kompensation zur Verfügung stünden, werde 
um nochmalige Beteiligung gebeten. 
 

 
 
 
Örtlichkeit sowie die Art und Weise des 
externen Ausgleichs für den Eingriff in Natur 
und Landschaft wurden zwischenzeitlich mit 
der Unteren Landschaftsbehörde des Kreis 
Heinsberg abgestimmt.  
Es wurden geeignete Flächen zur 
Kompensation ausgewählt und vom Kreis 
Heinsberg bestätigt (s. Anl.)  
 
Der Ausgleich wird mit den Eigentümern der 
Grundstücke vertraglich gesichert. 

 
 
 
Die Begründung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 97 wird unter Kapitel 7, 
Ausgleichsmaßnahmen und der Umweltbericht  
zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 97 
wird unter Punkt 3.3.2, Kompensations-
maßnahmen / Pflanzkonzepte, wie folgt 
ergänzt: 
 
Der Ausgleich der geplanten Maßnahmen soll 
auf den Flächen Gemarkung Geilenkirchen, 
Flur 9, Flurstück 164 und Flur 12, Flurstück 
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Alternativ werde vorgeschlagen, Ökopunkte 
vom Ökokonto der Stadt abzubuchen. 
 
 
              Kreis Heinsberg  
             Schreiben vom 30.08.2010 
 
Die Untere Landschaftsbehörde bestätigt die 
grundsätzliche Eignung der geplanten Komp-
ensationsflächen Gemarkung Geilenkirchen, 
Flur 9, Flurstück 164 und Flur 12, Flurstück 
468. 
 

Eine Abbuchung von Punkten vom Ökokonto 
der Stadt Geilenkirchen ist nicht beabsichtigt. 

468 erfolgen. Auf einem Teilbereich des 
Flurstückes 164 sollen ca. 350 qm Obstwiese 
und auf dem Flurstück 468 ein Teilbereich mit 
ca. 130 qm Obstwiese angelegt werden. 
Durch diese geplanten Bepflanzungen kann 
das Punktedefizit von 2.378 Punkten 
vollständig ausgeglichen werden. 
Der Ausgleich wird mit den Eigentümern der 
Grundstücke vertraglich gesichert. 
Die Maßnahmen und Flächen sind im 
Umweltbericht dargestellt. 
 

5. EWV Energie- und Wasserver-
 sorgung GmbH 
 Schreiben vom 19.11.2009 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
Es wird mitgeteilt, dass eine Erweiterung des 
Netzes zur Erdgasversorgung unter Vorbehalt 
einer positiven Wirtschaftlichkeit zum Zeitpunkt 
der Erschließung stehe. Bestehende 
Versorgungs- und Anschlussleitungen sind 
entsprechend der Richtlinien zu sichern und 
die Mindestabstände einzuhalten. 
Die ggf. durch erforderliche 
Schutzmaßnahmen und/ oder durch 
Anpassung der Straßenkappen entstehenden 
Kosten sind vom Veranlasser im vollem 
Umfang zu tragen. 
 
 
 

 
 
 
 
Die Anregung betrifft die Ebene der 
Ausführungsplanung und unterliegt aus diesen 
Gründen nicht der gegenständlichen 
Abwägung. Im Rahmen der Ausführungs-
planung hat eine rechtzeitige Abstimmung zu 
erfolgen. 

 
 
 
 
Die Anregung führt zu keiner Änderung des 
Bebauungsplanentwurfes. 
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6. LVR - Amt für Bodendenkmalpflege    
            im Rheinland 
 Schreiben vom 10.12.2009 
 
Nach Überprüfung der verfügbaren Daten zum 
Kulturgüterbestand (Bodendenkmäler) sind 
derzeit keine nachteiligen Auswirkungen der 
Planung auf die Belange des 
Bodendenkmalschutzes zu erkennen. Es sei 
bei dieser Prognose jedoch zu bedenken, dass 
die verfügbaren Daten grundsätzlich nicht 
durch eine systematische Erhebung gewonnen 
seien und damit nur ansatzweise eine 
Bewertung zum Kulturgüterbestand in dieser 
Fläche möglich sei. 
Für die Erarbeitung des Umweltberichtes sei 
grundsätzlich eine Grunderfassung der 
Bodendenkmäler durch archäologische 
Prospektion erforderlich. Die Prospektion ist 
eine anerkannte zerstörungsfreie Untersuch-
ungsmethode, deren Ergebnis entscheid-
ungserhebliche Grundlagen für die Abwägung 
liefern kann.  
 
 

 
 
 
 
Aufgrund der fehlenden Verdachtsmomente 
auf evtl. vorkommende Bodendenkmäler wird 
hier von einer archäologischen Prospektion 
abgesehen. Die Dringlichkeit einer 
Untersuchung ist nicht gegeben.  
Ein entsprechender Hinweis auf die 
Stellungnahme sollte jedoch unter Punkt 9, 
Bodendenkmäler, in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 

 
 
 
 
Die Begründung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 97 Tripsrath, Eiseder Hof  
wird unter Kapitel 9, Bodendenkmäler wie folgt 
ergänzt: 
 
Es liegt keine systematische Erfassung der 
Bodendenkmäler in der Region vor. Aus 
diesen Gründen können derzeit keine 
eindeutigen Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen der Planung auf 
archäologisches Kulturgut getroffen werden. 
Zur Sicherung evtl. auftretender Bodenfunde 
ist folgender Hinweis zu beachten: 
 
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde 
oder Befunde ist die Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder das Rheinische 
Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen, 
Zehnthofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425-
9039-0, Fax.: 02425-9039-199, unverzüglich 
zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle 
sind zunächst unverändert zu erhalten. Die 
Weisung des Rheinischen Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der 
Arbeiten ist abzuwarten. 
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